








Gebührentarif  
als Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sach-leistungen 

der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 

1.) Personaleinsatz 
1.1. Grundbetrag pro Einsatzkraft Je Einsatzstunde 65,00 € 

 
Verdienstausfälle werden anstelle des Grundbetrages pro Einsatzkraft in voller Höhe erhoben. 

2.) Einsatz von Fahrzeugen pro Fahrzeug (ohne Personal) 
2.1 Mannschaftstransportfahrzeug  Je Einsatzstunde 300,00 € 
2.2 Löschfahrzeuge Groß Je Einsatzstunde 550,00 € 
2.3 Löschfahrzeuge Klein Je Einsatzstunde 450,00 € 
2.4 Logistikfahrzeuge Je Einsatzstunde 65,00 € 

 
Soweit Fahrzeuge innerhalb der Kalkulationsperiode neu angeschafft oder Fahrzeuge durch 
andere ersetzt werden, werden diese in die bestehenden Fahrzeuggruppen nach ihrer 
Funktion eingeordnet. Die Gebührenziffern des jeweiligen  passendenden Fahrzeugtyps sind 
zu erheben. 
 

3.) Verbrauchsmaterialien, Entsorgung und Reinigung 
3.1 Verbrauchmaterialien (z.B. Ölbindemittel, 

Schaummittel) Ersatzbefüllungen und Ersatzteile 
Entsprechend des Verbrauches zu 
Wiederbeschaffungskosten 

3.2 Entsorgung von Verbrauchsmaterialien Nach den tatsächlichen Kosten 
3.3 Reinigung Schutzkleidung bzw. Ausrüstung nach § 2 

Abs. 2 der Satzung 
Nach den tatsächlichen Kosten 

3.4 Inanspruchnahme von Dritten (Unternehmen, 
Hilfsorganisationen) 

Nach den tatsächlichen Kosten 

3.5 Verpflegungskosten bei Einsätzen ab 2 Stunden 
Einsatzdauer 

Nach den tatsächlichen Kosten 

 

4.) Gebühren für Fehlalarme  
4.1 Bei Missbräuchlicher Alarmierung wird ein Grundbetrag von 500,00 € zzgl. der Gebühren und 
Auslagen nach den Tarifen 1 und 2 erhoben. 

 


